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Neue Empfehlung rund um Veranstaltungssicherheit 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Für Strassensperrungen bei Umzügen und/oder Veranstaltungen ist gemäss kantonalem Strassenge-

setz und Strassenverordnung eine Bewilligung der Kantonspolizei erforderlich. Zusätzlich benötigen 

gastgewerbliche Tätigkeiten eine Bewilligung der zuständigen Gemeinde- oder Bezirksbehörde. 

 

Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage gewinnt der Schutz bei Veranstaltungen immer mehr an 

Bedeutung. Die Gefahr von Anschlägen mit terroristischen oder kriminellen Absichten hat zugenom-

men. In jüngster Zeit kam es in unseren Nachbarländern zu Amokfahrten während Veranstaltungen 

(z. B. Mannheim im März 2025). Auch gefährliche Falschfahrten von Fahrzeuglenkenden in nicht 

fahrfähigem Zustand stellen ein ernstzunehmendes Risiko dar. Solchen Bedrohungen muss durch 

geeignete Vorkehrungen Rechnung getragen werden.   

 

Im Sinne der Gefahrenabwehr befürwortet die Kantonspolizei, Zufahrten zum Veranstaltungsgelände 

mit geeigneten Massnahmen bzw. Sperren zu sichern. So kann das Risiko reduziert werden, dass un-

berechtigte Fahrzeuge ungehindert auf das Gelände gelangen und Schaden anrichten. Solche 

Schutzmassnahmen sind im Verkehrs- und Sicherheitskonzept zu prüfen, zu planen und umzuset-

zen. 

 

Wir empfehlen den Gemeinden und Bezirken zudem die Beschaffung mobiler, technischer Fahrzeug-

rückhaltesysteme (Amoksperren), analog des Bezirks Einsiedeln, zu prüfen. Bei Neu- und Umbau-

projekten im Bereich zentraler Zufahrten zur Kernzone sollte ebenfalls abgeklärt werden, ob bauliche 

Schutzmassnahmen fest installiert werden können. 
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Folgende Schutzmassnahmen sind möglich (siehe Anhang): 

 feste Anlagen (bauliche Massnahme, absenkbare Poller) 

 fahrbare Sperren (Fahrzeuge) 

 mobile Sperren (Jersey-Betonelemente) 

 technische Fahrzeugrückhaltesysteme (analog Bezirk Einsiedeln) 

 

Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Überlegungen im Detail anlässlich der nächsten Gemeinde-

schreiberkonferenz vom 07. November 2025 und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung. 

 

Regionale Ansprechpersonen bei der Kantonspolizei Schwyz: 

 Hauptposten Lachen Stefan Beutler 041 819 59 33 stefan.beutler@sz.ch 

 Hauptposten Einsiedeln Heinz Walker 041 819 58 86 heinz.walker@sz.ch 

 Polizeiposten Goldau Stefan Imholz 041 819 53 22 stefan.imholz@sz.ch 

 Hauptposten Schwyz Markus Langenegger 041 819 28 78  markus.langenegger@sz.ch 
 

Wir sind uns bewusst, dass Anschaffungen oder bauliche Anpassungen mit Kosten verbunden sind. 

Die Ereignisse der letzten Jahre zeigen jedoch, dass entsprechende Taten nicht vorhersehbar sind, 

die Folgen für die Bevölkerung aber gravierend sein können. Wir empfehlen deshalb den Gemeinden 

und Bezirken sich diesem wichtigen Thema proaktiv anzunehmen und entsprechende Lösungen, al-

lenfalls gemeinsam bzw. regional umzusetzen.  

 

Freundliche Grüsse 

Kantonspolizei Schwyz 

 
Oberstlt Armin Ulrich, Chef Sicherheitspolizei           
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